
 

 
 
 
 

Verordnung (EG) Nr. 2135/98 des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 

über das Kontrollgerät im Straßenverkehr 
und der Richtlinie 88/599/EWG 

über die Anwendung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 

Vom 24. September 1998 
zuletzt geändert durch Art. 27 der VO (EG) Nr. 561/2006 

vom 15. März 2006 (ABl. EG Nr. L 102 S. 1 
 
 
Der Rat der Europäischen Union – gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 75 Absatz 1 Buchstaben c) und d), auf Vorschlag der Kommission, nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses, gemäß dem Verfahren des Artikels 189c des Vertrags, in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
1. Die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr enthält 

Vorschriften über den Bau, den Einbau, die Benutzung und die Prüfung von Kontrollgeräten im Straßenverkehr.  
 
2. Erfahrungsgemäß lassen sich bei den Verkehrsunternehmen beschäftigte Fahrer durch den wirtschaftlichen Druck und den 

Wettbewerb im Straßenverkehr dazu verleiten, bestimmte Regeln, insbesondere die in der Verordnung (EWG) Nr. 3820/ 85 
des Rates vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr festgelegten 
Regeln für die Lenk- und Ruhezeiten, nicht einzuhalten.  

 
3. Grobe Verstöße und Zuwiderhandlungen gefährden die Sicherheit im Straßenverkehr und sind für Fahrer, die sich an die 

Vorschriften halten, aus Gründen des Wettbewerbs unannehmbar.  
 
4. Eine vollautomatische Aufzeichnung der Angaben über den Einsatz und das Verhalten des Fahrers und über die Fahrt, z. B. 

die Geschwindigkeit und die zurückgelegte Wegstrecke, sowie deren regelmäßige Kontrolle sowohl durch das Unternehmen 
als auch durch die zuständigen Behörden können eine Verbesserung der Verkehrssicherheit bewirken.  

 
5. Die gemeinschaftlichen Sozialvorschriften sehen Grenzwerte für die täglichen Lenk- und Ruhezeiten sowie die Gesamtlenk- 

und Ruhezeiten innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen vor. Die Einhaltung dieser Vorschriften lässt sich nur schwer kon-
trollieren, da die Daten gegenwärtig auf mehreren Tagesschaublättern aufgezeichnet sind, wobei die Schaublätter der laufen-
den Woche und des letzten Tages der vorangegangenen Woche im Fahrerhaus aufbewahrt werden.  

 
6. Um die häufigsten Missbräuche des gegenwärtigen Systems abzustellen, ist es daher erforderlich, neue, moderne Geräte mit 

einem Modul zur elektronischen Speicherung der relevanten Daten und mit einer persönlichen Fahrerkarte einzuführen; mit 
diesen Geräten soll gewährleistet werden, dass die aufgezeichneten Daten verfügbar, eindeutig, leicht verständlich und zuver-
lässig sind und ausgedruckt werden können und dass eine unanfechtbare Bestandsaufnahme der Tätigkeiten des Fahrers 
während der vorangegangenen Tage einerseits und der Benutzung des Fahrzeugs während eines mehrmonatigen Zeitraums 
andererseits zustande kommt.  

 
7. Die Gesamtsicherheit des Systems und seiner Komponenten ist ein wesentlicher Faktor für die Wirksamkeit eines Kontrollge-

räts.  
 
8. Es müssen Vorschriften für die Ausstellung und Verwendung der Speicherkarten gemäß Anhang I B erlassen werden.  
 
9. Die Fahrer, die Unternehmen, bei denen sie beschäftigt sind, und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 

Möglichkeit haben, die Daten über die Tätigkeiten der Fahrer zu überprüfen. Der Fahrer und das Unternehmen dürfen jedoch 
nur zu den Daten Zugang erhalten, die für die Ausübung ihrer jeweiligen Tätigkeiten von Belang sind.  

 
10. Das in dieser Verordnung beschriebene Kontrollgerät muss in Fahrzeuge eingebaut werden, die erstmalig zugelassen werden, 

nachdem die technischen Spezifikationen, von denen einige nach dem Ausschussverfahren des Artikels 18 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 von der Kommission festgelegt werden, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wor-
den sind. Eine Übergangsfrist ist erforderlich, damit sichergestellt ist, dass die neuen Geräte entsprechend diesen technischen 
Spezifikationen hergestellt werden und die EG-Bauartgenehmigung erhalten. 

 
11. Es ist wünschenswert, dass die Kontrollgeräte gemäß Anhang I B auch die Möglichkeit einer kostengünstigen Funktionserwei-

terung für Fuhrparkmanagement bieten.  
 
12. In Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip ist ein Tätigwerken der Gemeinschaft zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 

3821/85 erforderlich, um die Kompatibilität der Kontrollgeräte gemäß Anhang I B mit den Speicherkarten einerseits und die 
Einheitlichkeit der von den Kontrollgeräten gemäß den Anhängen I und I B gelieferten Daten andererseits zu gewährleisten.  

 



13. Der technische Fortschritt erfordert eine rasche Anpassung der in den Anhängen dieser Verordnung festgelegten Vorschriften. 
Um die Durchführung der hierfür erforderlichen Maßnahmen zu erleichtern, ist vorzusehen, dass die technischen Anpassungen 
dieser Anhänge von der Kommission genehmigt werden, die nach dem Ausschussverfahren gemäß dem Beschluss 
87/373/EWG des Rates vom 13. Juli 1987 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse  tätig wird.  

 
14. Die Einführung eines neuen Kontrollgeräts macht die Änderung bestimmter Vorschriften der Richtlinie 88/599/EWG über die 

Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 erforderlich – 
 
hat folgende Verordnung erlassen: 
 
 
Artikel 1 
 
Die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 wird wie folgt geändert:  
 
1. In Artikel 1 wird der Satzteil „einschließlich der Anhänge I und II“ durch die Formulierung „einschließlich der Anhänge I bzw. I B 

und II“ ersetzt.  
 
2. In den Artikeln 4, 5, 6, 7, 8 und 11 werden jeweils nach der Bezugnahme auf das Schaublatt bzw. die Schaublätter die Worte 

„oder (die) (eine) Fahrerkarte(n)“ eingefügt.  
 
3. In Artikel 4 wird vor Absatz 1 folgender neuer Absatz eingefügt:  
 

„Im Sinne dieses Kapitels ist unter dem Ausdruck ‚Kontrollgerät‘ das ,Kontrollgerät oder seine Komponenten‘ zu verstehen.“  
 

4. Artikel 5 Absatz 1 enthält folgende Fassung: 
 

„Jeder Mitgliedstaat erteilt die EG-Bauartgenehmigung für alle Kontrollgeräte-, Schaublatt- oder Speicherkarten-Muster, wenn 
diese den Vorschriften der Anhänge I oder I B entsprechen und wenn der Mitgliedstaat die Möglichkeit hat, die Übereinstim-
mung der Fertigung mit dem zugelassenen Muster zu überwachen.  

 
Das System muss in Bezug auf die Sicherheit den technischen Vorschriften des Anhangs I B entsprechen. Die Kommission 
stellt nach dem Verfahren des Artikels 18 sicher, dass in diesen Anhang Vorschriften aufgenommen werden, nach denen die 
EG-Bauartgenehmigung für ein Kontrollgerät nur erteilt werden kann, wenn für das Gesamtsystem (das Kontrollgerät selbst, 
die Speicherkarte und die elektrischen Verbindungen mit dem Getriebe) nachgewiesen wurde, dass es gegen Manipulationen 
oder Verfälschungen der Daten über die Lenkzeiten gesichert ist. Die hierfür erforderlichen Prüfungen werden von Sachver-
ständigen durchgeführt, denen die neuesten Manipulationstechniken bekannt sind.“  

 
5. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden folgende Unterabsätze angefügt:  
 

„Die Gültigkeitsdauer der Karten der zugelassenen Werkstätten und der zugelassenen Installateure darf ein Jahr nicht ü-
berschreiten.  
 
Bei Erneuerung, Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der den zugelassenen Werkstätten oder den zuge-
lassenen Installateuren ausgestellten Karten stellt die ausstellende Behörde binnen fünf Werktagen nach Eingang eines 
entsprechenden begründeten Antrags eine Ersatzkarte aus.  
 
Wird eine neue Karte ausgestellt, die die alte ersetzt, erhält die neue Karte die gleiche Werkstattinformationsnummer, der 
Index wird jedoch um eins erhöht. Die ausstellende Behörde führt ein Verzeichnis der verlorenen, gestohlenen und defek-
ten Karten.  
 
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Möglichkeit einer Fälschung der den zugelassenen 
Werkstätten oder den zugelassenen Installateuren ausgestellten Karten auszuschließen.“  
 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
 

„(2) Der zugelassene Installateur oder die zugelassene Werkstatt versehen die durchgeführten Plombierungen mit einem 
besonderen Zeichen; außerdem geben sie im Fall von Kontrollgeräten gemäß Anhang I B die elektronischen Sicherheits-
daten ein, anhand deren sich insbesondere die Authentifizierungskontrollen durchführen lassen. Die zuständigen Behör-
den eines jeden Mitgliedstaats führen ein Verzeichnis der verwendeten Zeichen und elektronischen Sicherheitsdaten so-
wie der den zugelassenen Werkstätten und den zugelassenen Installateuren ausgestellten Karten.“  

 
c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

 
„(3) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission das Verzeichnis der zugelassenen Instal-
lateure und Werkstätten sowie der ihnen ausgestellten Karten; außerdem übermitteln sie ihr eine Abschrift der verwende-
ten Zeichen und die erforderlichen Informationen betreffend die verwendeten elektronischen Sicherheitsdaten.“  

 
d) In Absatz 4 werden die Worte „nach Anhang I“ durch die Worte „nach den Anhängen I und I B“ ersetzt.  

 
e) In Absatz 5 werden nach den Worten „Nummer 4“ die Worte „oder Anhang I B Kapitel VI Buchstabe c)“ eingefügt.  

 



6. Artikel 13 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 13  
 
Der Unternehmer und die Fahrer sorgen für das einwandfreie Funktionieren und die ordnungsgemäße Benutzung des Kontroll-
geräts sowie der Fahrerkarte, wenn der Fahrer ein Fahrzeug benutzt, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausge-
rüstet ist.“  

 
7. Artikel 14 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
 

„(1) Der Unternehmer händigt den Fahrern von Fahrzeugen mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I eine ausreichende 
Anzahl Schaublätter aus, wobei dem persönlichen Charakter dieser Schaublätter, der Dauer des Dienstes und der Mög-
lichkeit Rechnung zu tragen ist, dass beschädigte oder von einem zuständigen Kontrollbeamten beschlagnahmte Schau-
blätter ersetzt werden müssen. Der Unternehmer händigt den Fahrern nur solche Schaublätter aus, die einem amtlich ge-
nehmigten Muster entsprechen und die sich für das in das Fahrzeug eingebaute Gerät eignen.  
 
Ist ein Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausgerüstet, tragen der Unternehmer und der Fahrer dafür 
Sorge, dass im Fall einer Kontrolle der Ausdruck gemäß Anhang I B unter Berücksichtigung der Dauer des Dienstes auf 
Anforderung ordnungsgemäß erfolgen kann.“  

 
b) Die folgenden Absätze werden angefügt:  

 
„(3) Die in Anhang I B beschriebene Fahrerkarte wird dem Fahrer auf seinen Antrag von der zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, erteilt.  

 
Ein Mitgliedstaat kann verlangen, dass jeder Fahrer, der der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 unterliegt und seinen ge-
wöhnlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hat, Inhaber der Fahrerkarte ist.  

 
a) Im Sinne dieser Verordnung gilt als ,gewöhnlicher Wohnsitz‘ der Ort, an dem eine Person wegen persönlicher und 

beruflicher Bindungen oder — im Fall einer Person ohne berufliche Bindungen — wegen persönlicher Bindungen, die 
enge Beziehungen zwischen der Person und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, d. h. während mindestens 
185 Tagen im Kalenderjahr, wohnt.  

 
Jedoch gilt als gewöhnlicher Wohnsitz eine Person, deren berufliche Bindungen an einem anderen Ort als dem ihrer 
persönlichen Bindungen liegen und die daher veranlasst ist, sich abwechselnd an verschiedenen Orten in zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten aufzuhalten, der Ort ihrer persönlichen Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt. 
Dies ist nicht erforderlich, wenn sich die Person in einem Mitgliedstaat zur Ausführung eines Auftrags von bestimmter 
Dauer aufhält. 

 
b) Die Fahrer erbringen den Nachweis über ihren gewöhnlichen Wohnsitz anhand aller geeigneten Mittel, insbesondere 

des Personalausweises oder jedes anderen beweiskräftigen Dokuments.  
 

c) Bestehen bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der die Fahrerkarte ausstellt, Zweifel über die Richtigkeit 
der Angabe des gewöhnlichen Wohnsitzes nach Buchstabe b) oder sollen bestimmte spezifische Kontrollen vorge-
nommen werden, so können diese Behörden nähere Auskünfte oder zusätzliche Belege verlangen.  

 
d) Die zuständigen Behörden des ausstellenden Mitgliedstaats vergewissern sich im Rahmen des Möglichen, dass der 

Antragsteller nicht bereits Inhaber einer gültigen Fahrerkarte ist.  
 

(4)   a) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats versieht gemäß Anhang I B die Fahrerkarte mit den persönlichen Da-
ten des Fahrers.  

 
Die Gültigkeitsdauer der Fahrerkarte darf fünf Jahre nicht überschreiten.  

 
Der Fahrer darf nur Inhaber einer einzigen gültigen Fahrerkarte sein. Er darf nur seine eigene persönliche Fahrer-
karte benutzen. Er darf weder eine defekte Fahrerkarte benutzen, noch eine Fahrerkarte, deren Gültigkeit abge-
laufen ist.  

 
Wird eine neue Fahrerkarte ausgestellt, die die alte ersetzt, erhält die neue Karte die gleiche Ausstellungsnum-
mer, der Index wird jedoch um eins erhöht. Die ausstellende Behörde führt ein Verzeichnis der ausgestellten, ge-
stohlenen, verlorenen und defekten Fahrerkarten, in dem die Fahrerkarten mindestens bis zum Ablauf ihrer Gül-
tigkeitsdauer aufgeführt sind.  

 
Bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte stellt die ausstellende Behörde binnen 
fünf Werktagen nach Eingang eines entsprechenden begründeten Antrags eine Ersatzkarte aus.  

 
Bei Antrag auf Erneuerung einer Karte, deren Gültigkeitsdauer abläuft, stellt die Behörde vor Ablauf der Gültigkeit 
eine neue Karte aus, sofern sie den Antrag bis zu der in Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Frist erhal-
ten hat.  

 
b) Fahrerkarten werden nur Antragstellern ausgestellt, die der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 unterliegen.  

 



c) Die Fahrerkarte ist persönlich. Während ihrer Gültigkeitsdauer darf sie unter keinen Umständen entzogen oder ih-
re Gültigkeit ausgesetzt werden, es sei denn, die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats stellt fest, dass die Kar-
te gefälscht worden ist, der Fahrer eine Karte verwendet, deren Inhaber er nicht ist, oder die Ausstellung der Karte 
auf der Grundlage falscher Erklärungen und/oder gefälschter Dokumente erwirkt wurde. Werden die vorgenannten 
Maßnahmen zum Entzug oder zur Aussetzung der Gültigkeit der Karte von einem anderen als dem ausstellenden 
Mitgliedstaat getroffen, so sendet dieser Mitgliedstaat die Karte an die Behörden des ausstellenden Mitgliedstaats 
zurück und begründet sein Vorgehen.  

 
d) Die Fahrerkarten werden von den Mitgliedstaaten gegenseitig anerkannt.  

 
Hat der Inhaber einer von einem Mitgliedstaat ausgestellten gültigen Fahrerkarte seinen gewöhnlichen Wohnsitz 
in einem anderen Mitgliedstaat begründet, so kann er einen Antrag auf Umtausch seiner Karte gegen eine gleich-
wertige Fahrerkarte stellen; es ist Sache des umtauschenden Mitgliedstaats, gegebenenfalls zu prüfen, ob die 
vorgelegte Karte tatsächlich noch gültig ist.  
 
Die Mitgliedstaaten, die einen Umtausch vornehmen, senden die einbehaltene Karte den Behörden des ausstel-
lenden Mitgliedstaats zurück und begründen ihr Vorgehen.  

 
e) Wird eine Fahrerkarte von einem Mitgliedstaat ersetzt oder umgetauscht, so wird dieser Vorgang ebenso wie jede 

weitere Ersetzung oder Erneuerung in dem betreffenden Mitgliedstaat erfasst.  
 

f)  Die Mitgliedstaaten ergreifen alle für die Vermeidung einer Fälschung von Fahrerkarten erforderlichen Maßnah-
men.  

 
(5) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die für die Überwachung der Einhaltung der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85 und der Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 über Einbau und Benutzung von Geschwindig-
keitsbegrenzern für bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft (*) erforderlichen Daten, die von den Kontrollge-
räten gemäß Anhang I B dieser Verordnung aufgezeichnet und gespeichert werden, nach ihrer Aufzeichnung mindestens 
365 Tage lang gespeichert bleiben und unter solchen Bedingungen, die die Sicherheit und Richtigkeit der Angaben garan-
tieren, zugänglich gemacht werden können. 

 
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Weiterveräußerung oder Still-
legung von Kontrollgeräten insbesondere die ordnungsgemäße Anwendung dieses Absatzes nicht beeinträchtigen kann.  

 
8. Artikel 15 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Artikel 15 Absatz 1 und Absatz 2 Unterabsatz 1 werden jeweils nach der Bezugnahme auf das Schaublatt bzw. die 
Schaublätter die Worte „oder (die) (eine) Fahrerkarte(n)“ eingefügt.  

 
b) In Absatz 1  

 
– wird folgender Unterabsatz nach Unterabsatz 1 eingefügt:  

 
„Fahrer, die die Erneuerung ihrer Fahrerkarte wünschen, müssen bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, 
in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben, spätestens fünfzehn Werktage vor Ablauf der Gültigkeit der Karte ei-
nen entsprechenden Antrag stellen.“;  

 
– wird folgender Unterabsatz nach Unterabsatz 3 angefügt:  

 
„Bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte müssen die Fahrer bei den zuständigen Be-
hörden des Mitgliedstaats, in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben, binnen sieben Kalendertagen einen An-
trag auf Ersetzung der Karten stellen.“  

 
c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz eingefügt:  

 
„(5a) Der Fahrer gibt in das Kontrollgerät gemäß Anhang I B das Symbol des Landes, in dem er seinen Arbeitstag beginnt, 
und das Symbol des Landes ein, in dem er seinen Arbeitstag beendet. Ein Mitgliedstaat kann jedoch den Fahrern von 
Fahrzeugen, die einen innerstaatlichen Transport in seinem Hoheitsgebiet durchführen, vorschreiben, dem Symbol des 
Landes genauere geographische Angaben hinzuzufügen, sofern sie der Kommission von diesem Mitgliedstaat vor dem 1. 
April 1998 mitgeteilt worden sind und ihre Zahl nicht über zwanzig liegt.  
 
Die Eingaben der vorgenannten Daten werden vom Fahrer vorgenommen; sie können entweder völlig manuell oder, wenn 
das Kontrollgerät an ein satellitengestützes Standortbestimmungssystem angeschlossen ist, automatisch sein.“  

 
d) Zu Beginn des Absatzes 6 Unterabsatz 1 werden die Worte „Das Gerät“ durch die Worte „Das Kontrollgerät gemäß An-

hang I“ ersetzt.  
 



e) Absatz 7 erhält folgende Fassung:  
 

„(7) Lenkt der Fahrer ein Fahrzeug, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I ausgerüstet ist, muss er den Kontrollbe-
amten auf Verlangen jederzeit folgendes vorlegen können:  

 
– die Schaublätter für die laufende Woche sowie in jedem Fall das Schaublatt für den letzten Tag der vorangegange-

nen Woche, an dem er gefahren ist,  
 
– die Fahrerkarte, falls er Inhaber einer solchen Karte, ist, und  
 
– die Ausdrucke aus dem Kontrollgerät gemäß Anhang I B mit den in Absatz 3 zweiter Gedankenstrich Buchstaben a), 

b), c) und d) genannten Zeiten, falls der Fahrer in dem im ersten Gedankenstrich genannten Zeitraum ein Fahrzeug 
gelenkt hat, das mit einem solchen Gerät ausgerüstet ist.  

 
Lenkt der Fahrer ein Fahrzeug, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausgerüstet ist, muss er den Kontrollbeam-
ten auf Verlangen jederzeit folgendes vorlegen können:  

 
– die Fahrerkarte, deren Inhaber er ist, und  
 
– die Schaublätter für den Zeitraum gemäß Unterabsatz 1 erster Gedankenstrich, falls er in dieser Zeit ein Fahrzeug 

gelenkt hat, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I ausgerüstet ist.  
 
Ein ermächtigter Kontrollbeamter kann die Einhaltung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 überprüfen, indem er die 
Schaublätter, die im Kontrollgerät oder auf der Fahrerkarte gespeicherten Daten (mittels Anzeige oder Ausdruck) oder an-
derenfalls jedes andere beweiskräftige Dokument, das die Nichteinhaltung einer Bestimmung (beispielsweise der Bestim-
mungen des Artikels 16 Absätze 2 und 3) rechtfertigt, analysiert.“  

 
f)  Folgender Absatz wird angefügt:  

 
„(8) Die Verfälschung, Unterdrückung oder Vernichtung von Aufzeichnungen auf dem Schaublatt, des Speicherinhalts des 
Kontrollgeräts bzw. der Fahrerkarte sowie der von dem Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausgedruckten Dokumente ist 
verboten. Dies gilt in gleicher Weise für Manipulationen am Kontrollgerät, am Schaublatt oder an der Fahrerkarte, durch 
die die Aufzeichnungen und/oder die ausgedruckten Dokumente verfälscht, unterdrückt oder vernichtet werden können. 
Im Fahrzeug darf keine Einrichtung vorhanden sein, die zu diesem Zweck verwendet werden kann.“ 

 
9. Artikel 16 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
 

„(2) Während einer Betriebsstörung oder bei Fehlfunktion des Kontrollgerätes hat der Fahrer auf dem Schaublatt (den 
Schaublättern) oder auf einem besonderen, entweder dem Schaublatt oder der Fahrerkarte beizufügenden Blatt die vom 
Kontrollgerät nicht mehr einwandfrei aufgezeichneten oder ausgedruckten Angaben über die Zeitgruppen zu vermerken, 
zusammen mit Angaben zu seiner Person (Name und Nummer seines Führerscheins oder Name und Nummer seiner 
Fahrerkarte) und seiner Unterschrift.  
 
Bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Fehlfunktion der Fahrerkarte lässt der Fahrer am Ende der Fahrt die Angaben 
über die Zeitgruppen ausdrucken, die das Kontrollgerät aufgezeichnet hat, macht auf dem Ausdruck Angaben zu seiner 
Person (Name und Nummer seines Führerscheins oder Name und Nummer seiner Fahrerkarte) und versieht ihn mit sei-
ner Unterschrift.“  

 
b) Folgender Absatz wird angefügt:  

 
„(3) Bei Beschädigung oder Fehlfunktion der Fahrerkarte gibt der Fahrer diese Karte der zuständigen Behörde des Mit-
gliedstaats, in dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, zurück. Der Diebstahl einer Fahrerkarte ist den zuständigen Be-
hörden des Staates, in dem sich der Diebstahl ereignet hat, ordnungsgemäß zu melden.  
 
Der Verlust einer Fahrerkarte ist den zuständigen Behörden des ausstellenden Staates sowie, sofern es sich nicht um 
denselben Staat handelt, den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Fahrer seinen gewöhnlichen Wohnsitz 
hat, ordnungsgemäß zu melden.  
 
Der Fahrer darf seine Fahrt ohne Fahrerkarte während eine Zeitraums von höchstens 15 Kalendertagen fortsetzen, bzw. 
während eines längeren Zeitraums, wenn das für die Rückkehr des Fahrzeugs zu dem Standort des Unternehmens erfor-
derlich ist, sofern er nachweisen kann, dass es unmöglich war, die Fahrerkarte während dieses Zeitraums vorzulegen o-
der zu benutzen.  
 
Handelt es sich bei den Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Fahrer seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, nicht um die 
Behörden, die die Fahrerkarte ausgestellt haben, und müssen diese die Fahrerkarte erneuern, ersetzen oder austau-
schen, teilen sie den Behörden, die die bisherige Karte ausgestellt haben, die genauen Gründe für die Erneuerung, die 
Ersetzung oder den Austausch mit.“  

 



10. Artikel 17 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 17  
 
(1) Die Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge an den technischen Fortschritt notwendig sind, werden nach dem Verfah-
ren des Artikels 18 erlassen.  
 
(2) Die technischen Spezifikationen für folgende Punkte des Anhangs I B werden möglichst bald und wenn möglich vor dem 
1. Juli 1998 nach demselben Verfahren festgelegt:  
 
a) Kapitel II  

 
– Buchstabe d) Abschnitt 17:  

Anzeige und Ausdruck bei Systemstörungen des Kontrollgeräts;  
 

– Buchstabe d) Abschnitt 18:  
Anzeige und Ausdruck bei Fehlfunktionen der Fahrerkarte;  

 
– Buchstabe d) Abschnitt 21:  

Anzeige und Ausdruck von zusammenfassenden Berichten;  
 

b) Kapitel III  
 

– Buchstabe a) Abschnitt 6.3:  
Normen für den Schutz der elektronischen Anlagen in Fahrzeugen gegen elektrische Interferenzen und magnetische 
Felder;  

 
– Buchstabe a) Abschnitt 6.5:  

Schutz (Sicherheit) des Gesamtsystems;  
 

– Buchstabe c) Abschnitt 1:  
Warnsignal bei internen Fehlfunktionen des Kontrollgeräts;  

 
– Buchstabe c) Abschnitt 5:  

Art der Warnsignale;  
 

– Buchstabe f):  
zulässige Fehlergrenzen;  

 
c) Kapitel IV Buchstabe A: 

 
– Abschnitt 4:  

Normen;  
 

– Abschnitt 5:  
Sicherheit einschließlich des Datenschutzes;  

 
– Abschnitt 6:  

Temperaturspanne;  
 

– Abschnitt 8:  
elektrische Merkmale;  

 
– Abschnitt 9:  

logische Struktur der Fahrerkarte;  
 

– Abschnitt 10:  
Funktionen und Befehle;  

 
– Abschnitt 11:  

grundlegende Dateien;  
 

Kapitel IV Buchstabe B; 
 

d) Kapitel V: 
 

Drucker und Standarddrucker.“ 
 



11. Artikel 18 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 18  
 
(1) Wird auf das Verfahren dieses Artikels Bezug genommen, wird die Kommission von einem Ausschuss unterstützt, der sich 
aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.  
 
(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuss einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuss 
gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlich-
keit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2 
des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der 
Abstimmung im Ausschuss werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen. 
Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.  

 
(3) a) Die Kommission erlässt die beabsichtigten Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschusses überein-

stimmen.  
 

b) Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen nicht mit der Stellungnahme des Ausschusses überein oder liegt keine Stel-
lungnahme vor, so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu treffenden Maßnah-
men. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.  

 
Hat der Rat innerhalb von drei Monaten nach seiner Befassung keinen Beschluss gefasst, so werden die vorgeschla-
genen Maßnahmen von der Kommission erlassen.“ 

 
12. Der im Anhang zu dieser Verordnung wiedergegebene Anhang I B wird angefügt.  
 
 
Artikel 2 
 
(1) a) Ab dem zwanzigsten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und 
zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates müssen Fahrzeuge, die erstmals 
zum Verkehr zugelassen werden, mit einem Kontrollgerät gemäß den Bestimmungen des Anhangs I B der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 ausgerüstet sein.  

 
b) Ab dem Inkrafttreten des Buchstabens a) unterliegen Fahrzeuge für die Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen 

außer dem Fahrersitz und einer Höchstmasse von mehr als 10 t sowie Fahrzeuge für die Güterbeförderung mit einer 
Höchstmasse von mehr als 12 t, die ab dem 1. Januar 1996 erstmals zum Verkehr zugelassen sind, im Fall der Ersetzung 
des Kontrollgeräts, mit dem sie ausgerüstet sind, den Bestimmungen des Anhangs I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, 
sofern die Übermittlung der Signale an dieses Gerät völlig elektrisch erfolgt.  

 
(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie die Fahrerkarten spätestens am zwan-
zigsten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ausstellen können. 
 
(3) Sollte zwölf Monate nach dem Datum der Veröffentlichung des in Absatz 1 genannten Rechtsakts keine EG-Bauartgenehmigung 
für ein Kontrollgerät gemäß Anhang I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 erteilt worden sein, so unterbreitet die Kommission dem 
Rat einen Vorschlag zur Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Fristen.  
 
(4) Die Fahrer, die vor dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt ein Fahrzeug lenken, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I B 
der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgerüstet ist, und denen die zuständigen Behörden noch keine Fahrerkarte ausstellen 
konnten, drucken am Ende ihres Arbeitstags die vom Kontrollgerät aufgezeichneten Angaben zu den Zeitgruppen aus, übertragen 
die Angaben, die ihre Identifizierung ermöglichen (Name und Nummer des Führerscheins), auf das ausgedruckte Dokument und 
unterzeichnen es.  
 
 
Artikel 3 
 
Die Richtlinie 88/599/EWG wird wie folgt geändert:  
 
1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
 

„(2) Gegenstand der Straßenkontrolle sind  
 

– die Tageslenkzeiten, die Unterbrechungen und die täglichen Ruhezeiten. Bei eindeutigen Anzeichen für Unregelmäßigkei-
ten erstrecken sie sich auch auf die Schaublätter der vorangegangenen Tage, die gemäß Artikel 15 Absatz 7 der Verord-
nung (EWG) Nr. 3821/85 in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2135/98 im Fahrzeug mitgeführt werden müssen, 
und/oder auf die Angaben, die für den gleichen Zeitraum auf der Fahrerkarte und/oder in dem Speicher des Kontrollgeräts 
gemäß Anhang I B gespeichert worden sind;  

 
– gegebenenfalls für die in Artikel 15 Absatz 7 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 genannte Zeit etwaige Überschreitungen 

der höchstzulässigen Geschwindigkeit für das Fahrzeug; diese werden definiert als Zeiträume von mehr als einer Minute, 
in denen die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei Fahrzeugen der Klasse N3 mehr als 90 km/h oder bei Fahrzeugen der 
Klasse M3 mehr als 105 km/h beträgt — wobei für die Klassen N3 und M3 die Definitionen in Anhang I der Richtlinie 
70/156/ EWG gelten;  

 



– gegebenenfalls momentane Geschwindigkeiten des Fahrzeugs, wie sie vom Kontrollgerät während höchstens der letzten 
24 Stunden der Einsatzzeit des Fahrzeugs aufgezeichnet worden sind;  

 
– gegebenenfalls die letzte wöchentliche Ruhezeit;  
 
– das einwandfreie Funktionieren des Kontrollgeräts (Feststellung eines möglichen Missbrauchs des Geräts und/oder der 

Fahrerkarte und/oder der Schaublätter) oder gegebenenfalls Vorlage der in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85 genannten Dokumente.  

 
2. Artikel 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  
 

„(3) Im Sinne dieses Artikels sind Kontrollen, die bei den zuständigen Behörden anhand der von den Unternehmen auf Verlan-
gen dieser Behörden vorgelegten einschlägigen Unterlagen und/oder Daten durchgeführt werden, den Kontrollen auf den Ge-
schäftsgrundstücken der Unternehmen gleichgestellt.“  

 
 
Artikel 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.  
 
 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
Geschehen zu Brüssel am 24. September 1998.  
 

Im Namen des Rates 
    Der Präsident  
J. FARNLEITNER  
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